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1. Modernisierung des Besteue-
rungsverfahrens wird ab 2017 Realität 
 
Der Bundesrat hat am 17.6.2016 dem Ge-
setz zur Modernisierung des Besteue-
rungsverfahrens zugestimmt. Damit soll 
das Steuerverfahren ab 2017 von der 
Steuererklärung über den Steuerbescheid 
bis hin zu einem möglichen Rechtsbehelf 
vollständig elektronisch erledigt werden 
können. Papierbelege – wie beispiels-
weise Spendenquittungen – müssen künf-
tig nicht mehr eingereicht, sondern nur 
noch aufbewahrt werden. 
 
Wird eine Steuererklärung verspätet 
eingereicht, droht künftig ein Zuschlag. 
Der Verspätungszuschlag beträgt für je-
den angefangenen Monat der eingetrete-
nen Verspätung 0,25 % der festgesetzten 
Steuer. Er beträgt aber mindestens 25 € 
für jeden angefangenen Monat der Ver-
spätung. Steuerpflichtige haben jedoch 2 

Monate länger Zeit ihre Steuererklärung 
einzureichen. 
 
Anmerkung: Zu den einzelnen Regelun-
gen lesen Sie bitte auch den Beitrag Nr. 1 
in der Juli-Ausgabe 2016. Vorab möchten 
wir darauf hinweisen, dass die Neurege-
lungen – insbesondere die Verlängerung 
der Steuererklärungsfrist für nicht bera-
tene Steuerpflichtige von 5 auf 7 Monate – 
erst ab Veranlagungszeitraum 2018 an-
zuwenden sind. 
 
 
2. Steuerliche Förderung von Elektro-
fahrzeugen beschlossen 
 
Mit dem Gesetz zur Förderung von Elekt-
romobilität im Straßenverkehr wird für den 
Kauf von Neufahrzeugen eine Kaufprämie 
in Höhe von 4.000 € für rein elektrisch an-
getriebene Fahrzeuge und in Höhe von 
3.000 € für Plug-In-Hybride – die jeweils 
zur Hälfte von der Bundesregierung und 
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von der Industrie finanziert wird – gewährt 
(siehe hierzu auch den Beitrag Nr. 2 der 
Juli-Ausgabe 2016). 
 
Am 16.6.2016 bestätigte die Europäische 
Kommission, dass der Umweltbonus bei-
hilferechtlich unbedenklich ist und ohne 
Einschränkung umgesetzt werden kann. 
Nach Veröffentlichung der Förderrichtlinie 
im Bundesanzeiger können seit dem 
2.7.2016 Anträge gestellt werden. 
 
Bitte beachten Sie! Die Anträge können 
ausschließlich elektronisch gestellt wer-
den. Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird das Online-
Portal für die Antragstellung rechtzeitig auf 
der Internetseite http://www.bafa.de frei-
schalten. Vorher gestellte oder per Post 
eingereichte Anträge werden nicht bear-
beitet. 
 
Die Förderung gilt rückwirkend für Kauf- 
oder Leasingverträge, die ab dem 
18.5.2016 abgeschlossen wurden und die 
Bedingungen der Förderrichtlinie erfüllen. 
 
 
3. Sofortabzug eines Disagios nur bei 
Marktüblichkeit 
 
Ein Disagio ist nur dann nicht sofort als 
Werbungskosten abziehbar, wenn es sich 
nicht im Rahmen des am aktuellen Kre-
ditmarkt Üblichen hält. Wird eine 
Disagiovereinbarung mit einer Geschäfts-
bank wie unter fremden Dritten geschlos-
sen, indiziert dies die Marktüblichkeit. 
 
In seiner Entscheidung vom 8.3.2016 legt 
der Bundesfinanzhof zum Abzug des Dis-
agios als Werbungskosten fest: 
 
Ausgaben sind in dem Kalenderjahr anzu-
setzen, in dem sie geleistet worden sind. 
Werden Ausgaben für eine Nutzungs-
überlassung von mehr als 5 Jahren im 
Voraus geleistet, sind sie insgesamt auf 
den Zeitraum gleichmäßig zu verteilen. 
Diese Regelung ist auf ein Disagio jedoch 
nicht anzuwenden, soweit es marktüblich 
ist. Danach ist auch ein marktübliches 
Disagio, das für einen Kredit über eine 
Laufzeit von mehr als 5 Jahren gezahlt 
wird, nicht auf die Laufzeit zu verteilen, 
sondern kann im Jahr der Leistung, d. h. 

des Abflusses, voll zum Abzug gebracht 
werden. 
 
Demgegenüber ist eine „Zinsvorauszah-
lung“ regelmäßig anzunehmen, wenn der 
Nominalzins ungewöhnlich niedrig und das 
Disagio entsprechend hoch bemessen ist. 
Danach rechtfertigt nur ein ungewöhnli-
cher Nominalzins die Versagung des So-
fortabzugs des Disagios. 
  
Soweit das Bundesfinanzministerium aus 
Vereinfachungsgründen von der Marktüb-
lichkeit ausgeht, wenn für ein Darlehen mit 
einem Zinsfestschreibungszeitraum von 
mindestens 5 Jahren ein Disagio in Höhe 
von bis zu 5 % vereinbart worden ist, be-
deutet dies eine Sachverhaltstypisierung, 
die die tatrichterliche Würdigung erleich-
tert. 
 
Handelt es sich jedoch um ein Disagio von 
mehr als 5 %, so trifft die genannte – auch 
von der Finanzverwaltung aus Vereinfa-
chungsgründen als marktüblich angese-
hene – 5%ige  Nichtbeanstandungsgrenze 
keine Aussage. 
 
 
4. Keine Berücksichtigung von Ne-
benräumen beim häuslichen Ar-
beitszimmer 
 
Bereits mit Beschluss vom 27.7.2015 hat 
der Große Senat des Bundesfinanzhofs 
entschieden, dass die Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer, das nicht 
nahezu ausschließlich betrieblich oder 
beruflich genutzt wird („gemischt genutz-
tes Arbeitszimmer“), steuerlich nicht zu 
berücksichtigen sind. 
 
Nunmehr stellt der 10. Senat des Bundes-
finanzhofs (BFH) mit Urteil vom 17.2.2016 
fest, dass Aufwendungen für Nebenräume 
(Küche, Bad und Flur), die in die häusliche 
Sphäre eingebunden sind und zu einem 
nicht unerheblichen Teil privat genutzt 
werden, bei einem steuerrechtlich anzuer-
kennenden Arbeitszimmer nicht als Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten 
abgezogen werden können. 
 
Mit der vorliegenden Entscheidung knüpft 
der BFH an das Aufteilungsverbot auch für 
Nebenräume der häuslichen Sphäre an. 
Die Nutzungsvoraussetzungen sind indivi-
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duell für jeden Raum und damit auch für 
Nebenräume zu prüfen. Eine zumindest 
nicht unerhebliche private Mitnutzung der-
artiger Räume ist daher abzugsschädlich. 
 
 
5. Betrieb einer Solaranlage kann El-
terngeld mindern 
 
Für die Ermittlung des Einkommens aus 
nicht selbstständiger Erwerbstätigkeit vor 
der Geburt sind nach dem Bundeseltern-
geldgesetz die 12 Kalendermonate vor 
dem Monat der Geburt des Kindes 
maßgeblich. Abweichend davon ist für die 
Ermittlung des Einkommens aus nicht 
selbstständiger Erwerbstätigkeit vor der 
Geburt der steuerliche Veranlagungs-
zeitraum maßgeblich, der den Gewinn-
ermittlungszeiträumen zugrunde liegt, 
wenn die berechtigte Person in den Zeit-
räumen auch Einkommen aus selbststän-
diger Erwerbstätigkeit hatte. 
 
In einem vor dem Bundessozialgericht 
(BSG) entschiedenen Fall bezog eine 
Steuerpflichtige neben ihrem Gehalt aus 
einer abhängigen Beschäftigung auch 
Gewinneinkünfte aus dem Betrieb einer 
Solaranlage. Der Landkreis berechnete 
deshalb das Elterngeld für ihr im August 
2013 geborenes Kind auf der Grundlage 
des letzten steuerlichen Veranlagungszeit-
raums, dem Jahr 2012. Die Einkünfte im 
Jahr 2013 blieben damit außer Betracht. 
 
Das BSG bestätigte die Wahl dieses Be-
messungszeitraums mit Urteil vom 
21.6.2016. Das Gesetz schreibt diesen 
Bemessungszeitraum bei sog. Mischein-
künften aus selbstständiger und abhängi-
ger Beschäftigung zwingend vor. 
 
Anmerkung: Die damit in Einzelfällen 
verbundenen Belastungen – bei der Steu-
erpflichtigen ein Verlust von immerhin 
mehreren Tausend Euro Elterngeld – sind 
nach Auffassung des BSG durch das ge-
setzgeberische Ziel der Verwaltungsver-
einfachung gerechtfertigt. 
 
 
6. Unfallkosten als Werbungskosten 
trotz Entfernungspauschale 
 
Die Bundesregierung beantwortet die Fra-
ge, inwieweit aufgrund des eindeutigen 

Wortlauts im Gesetzestext und der ergan-
genen Rechtsprechung mit der Entfer-
nungspauschale sämtliche Aufwendun-
gen, z. B. auch Unfallkosten, abgegolten 
sind, die einem Arbeitnehmer für die Wege 
zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte 
entstehen, und inwieweit diesbezüglich 
zwischen gewöhnlichen und außerge-
wöhnlichen Aufwendungen zu differenzie-
ren ist, wie folgt: 
 
Mit der Entfernungspauschale sind sämtli-
che Aufwendungen des Arbeitnehmers für 
seine Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte abgegolten. Eine 
Differenzierung zwischen gewöhnlichen 
und außergewöhnlichen Aufwendungen ist 
nach dem Wortlaut des Einkommensteu-
ergesetzes nicht vorgesehen. 
 
Aus „Billigkeitsgründen“ wird es von der 
Verwaltung ausnahmsweise jedoch nicht 
beanstandet, wenn Aufwendungen für die 
Beseitigung eines Unfallschadens bei ei-
nem Verkehrsunfall – neben der Entfer-
nungspauschale – als Werbungskosten 
geltend gemacht werden. Voraussetzung 
für diese Billigkeitsregelung ist, dass der 
Verkehrsunfall sich auf einer Fahrt zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte, auf einer Umwegfahrt zum Betan-
ken des Fahrzeugs oder zur Abholung der 
Mitfahrer einer Fahrgemeinschaft ereignet 
hat und nicht unter Alkoholeinfluss ge-
schehen ist. 
 
 
7. Parkmöglichkeit für Hotelgäste ist 
mit dem Regelsteuersatz von 19 % zu 
versteuern 
 
Für die Vermietung von Wohn- und Schlaf-
räumen, die ein Unternehmer zur kurzfris-
tigen Beherbergung von Fremden berei-
thält, sowie die kurzfristige Vermietung 
von Campingflächen, ermäßigt sich die 
Umsatzsteuer auf 7 %. Das gilt nicht für 
Leistungen, die nicht unmittelbar der Ver-
mietung dienen, auch wenn sie mit dem 
Entgelt für die Vermietung abgegolten 
sind. 
 
Wird die Überlassung von Plätzen zum 
Abstellen von Fahrzeugen zwischen Gast 
und Hotelier gesondert vereinbart, liegt 
keine begünstigte Beherbergungsleistung 
vor. Es kommt der Regelsteuersatz von  



 

 

19 % zum Tragen. Ist die Überlassung von 
Plätzen zum Abstellen von Fahrzeugen 
jedoch nicht gesondert vereinbart, so war 
umstritten, ob diese unter die Steuerer-
mäßigung fällt oder nicht. 
 
Der BFH hatte in der Vergangenheit be-
reits entschieden, dass von einem Hotelier 
im Zusammenhang mit der Beherbergung 
erbrachte Frühstücksleistungen Leistun-
gen sind, die nicht unmittelbar der Ver-
mietung dienen und deshalb von der 
Steuerermäßigung auszunehmen sind. 
Das Angebot eines Frühstücks stehe ne-
ben der reinen Vermietungs- bzw. Beher-
bergungsleistung. Hotelzimmer könnten 
auch ohne Frühstück bewohnt werden und 
würden in der Praxis auch ohne Frühstück 
angeboten und genutzt. 
  
Zu dem gleichen Ergebnis kam der BFH in 
seiner Entscheidung vom 1.3.2016 für die 
Einräumung von Parkmöglichkeiten, auch 
dann, wenn hierfür kein gesondertes Ent-
gelt berechnet wird. Die kalkulatorischen 
Kosten der Parkplätze müssen dement-
sprechend geschätzt werden. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die Parkplätze nicht 
ausschließlich von Hotelgästen, sondern 
auch von Gästen des Restaurants oder 
des Sauna- und Wellnessbereichs genutzt 
werden können. 
 
 
8. GmbH-Beteiligung an einer freibe-
ruflichen Personengesellschaft 
 
Eine Personengesellschaft übt nur dann 
eine „freiberufliche Tätigkeit“ und damit 
gewerbesteuerfreie Tätigkeit aus, wenn 
sämtliche Gesellschafter die Merkmale 
eines freien Berufs erfüllen. 
 
Übt ein Gesellschafter keinen freien Beruf 
aus, so gilt die gesamte, mit 
Einkünfteerzielungsabsicht unternommene 
Tätigkeit der Personengesellschaft als 
Gewerbebetrieb – und unterfällt der Ge-
werbesteuerpflicht. 
 
Der Beteiligung eines Berufsfremden 
gleichgestellt ist nach einer Entscheidung 

des Finanzgerichts Hamburg (FG) vom 
7.1.2016 die mitunternehmerische Beteili-
gung einer Kapitalgesellschaft, und zwar 
unabhängig von der Qualifikation der an-
deren Gesellschafter. 
 
Eine GmbH ist nach Auffassung des FG 
einkommensteuer- und gewerbesteuer-
rechtlich bei der Qualifikation der Tätigkeit 
einer Personengesellschaft – im entschie-
denen Fall einer KG – als „berufsfremde 
Person“ zu werten. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die GmbH Komplementärin 
oder Kommanditistin bei der KG ist. 
 
Anmerkung: Das FG hat die Revision 
zum Bundesfinanzhof nicht zugelassen. 
Es wurde jedoch eine Nichtzulassungsbe-
schwerde eingelegt, die dort unter dem 
Az. BFH: VIII B 16/16 anhängig ist. 
 
 
9. Betrugsmasche beim Online-Ban-
king wegen vermeintlicher Steuer-
erstattungen 
 
Betrüger nutzen eine neu entwickelte 
Form des Bankdatenbetrugs. Mithilfe ei-
nes Trojaners wird auf das Online-Konto 
zugegriffen und dieses manipuliert. Das 
Online-Konto zeigt bei den betroffenen 
Steuerpflichtigen eine Gutschrift mit Auf-
traggeber „Finanzamt“ an. Gleichzeitig 
wird hingewiesen, dass eine „Fehlüber-
weisung“ vorliegt. Das vermeintlich er-
stattete Geld wird bei einer Rücküberwei-
sung nicht an das Finanzamt, sondern auf 
das Konto der Kriminellen geleitet. 
 
Bitte beachten Sie! Es wird davor ge-
warnt, bei solchen Gutschriftbeträgen eine 
Rücküberweisung zu tätigen. Bei bereits 
getätigten Überweisungen sollten Betrof-
fene umgehend ihre Bank kontaktieren, 
um die Überweisung zu stoppen. Bei un-
gewöhnlichen Vorgängen wird empfohlen, 
sich mit dem zuständigen Finanzamt in 
Verbindung zu setzen und gegebenenfalls 
die Polizei einzuschalten. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

  
 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.) 
 

10.8.2016 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
 15.8.2016 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

29.8.2016 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Äl tere Bas iszinssätze f i n den Sie im  Int ernet  unt er :  

ht tp: / /www .bu ndesb an k.d e/Bas iszinssatz  
 

    
 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 
Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozent-

punkte 
zzgl.  40 € Pauschale 

 
 
 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2016: Juni = 107,3; Mai = 107,2; April = 106,9; März = 107,3;  
Februar = 106,5; Januar = 106,1 
2015: Dezember = 107,0; November = 107,1; Oktober = 107,0;  
September = 107,0; August = 107,2; Juli = 107,2; Juni = 107,0;  
Mai = 107,1; April = 107,0; März 107,0; Februar = 106,5; Januar = 105,5 
 

Äl tere Verbra ucherpr eis indizes  f i nd en Sie im  Intern et  unt er :   
ht tp: / /www .des t at i s .de -  Ko njun ktur indi kator en -  Verbr aucherpr e is inde x 

  
 

Alle Bei träge s ind nach bestem W issen zusammengestel lt .  Eine Haf tung für deren Inhal t kann jedoch  
nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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